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0 Zusammenfassung 

Der Bundesrechnungshof hat die ordnungsgemäße, zweckentsprechende und 

wirtschaftliche Verwendung der Globalzuschüsse des Bundesministeriums des 

Innern, für Bau und Heimat (Bundesministerium) für die Bildungseinrichtung 

der Friedrich-Naumann-Stiftung – die Theodor-Heuss-Akademie – geprüft. 

Insbesondere hat er die Auslastung dieser Bildungsstätte mit Veranstaltungen 

zur gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit und die Wirtschaftlichkeit der  

Betriebsführung der Jahre 2014 bis 2015 untersucht. Unter Berücksichtigung 

der Stellungnahme des Bundesministeriums wird nachfolgend das Prüfungser-

gebnis abschließend festgestellt: 

0.1 In seinen Zuwendungsbescheiden gab das Bundesverwaltungsamt der 

Akademie vor, ihre Soll-Belegung auf der Basis der tatsächlichen Öff-

nungstage (mindestens 300) zu berechnen. Die Einzelzimmer konnten 

mit dem Belegungsfaktor 1, die Doppelzimmer mit dem Belegungs-

faktor 1,25 zu Grunde gelegt werden. Weitere Regelungen traf das 

Bundesverwaltungsamt nicht. Die Theodor-Heuss-Akademie berechne-

te ihre Auslastung nicht auf Basis der tatsächlichen Betriebstage. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind bei der Finanzierung 

der Bildungsstätten die tatsächlichen Betriebstage zu Grunde zu legen. 

Das Bundesministerium begrüßt die einheitlichen Empfehlungen des 

Bundesrechnungshofes zu Betriebstagen und Sollbelegung. Für die  

Zukunft ist damit eine einheitliche und einvernehmliche Festlegung  

für die Themen Betriebstage und Belegungsfaktor geschaffen. 

(Nummer 2.1) 

0.2 Die Theodor-Heuss-Akademie ermittelte die anteilige Nutzung der  

Bettenkapazität der Bildungsstätte für Maßnahmen der politischen  

Bildung. Dabei berücksichtigte sie auch die Gastveranstaltungen.  

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes gehören die Gastveranstal-

tungen aber nicht zur eigenen politischen Bildungsarbeit der Theodor-

Heuss-Akademie. Auch wenn sie möglicherweise der politischen Bil-

dung dienen, dürfen sie als Veranstaltungen Dritter auch nicht indirekt 

durch Bundesmittel gefördert werden. Bleiben Gastveranstaltungen 

unberücksichtigt, ergeben die Berechnungen des Bundesrechnungs-
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hofes Auslastungen von  % bzw.  % für die Jahre 2014 und 2015. 

Ohne Anwendung des reduzierenden Belegungsfaktors für Doppelzim-

mer läge die Auslastung nur bei  %. 

Der Bundesrechnungshof regt an, dass die Theodor-Heuss-Akademie 

eine Statistik über die tatsächliche Belegung der Betten, die Art der 

Veranstaltungen, die Teilnehmerstruktur sowie den Veranstalter führt. 

Ohne diese ist nach seiner Auffassung eine Bewertung der Auslastung 

nicht möglich. Zukünftig hat die Theodor-Heuss-Akademie darauf zu 

achten, dass Gastveranstaltungen und ggf. Veranstaltungen, die nicht 

der politischen Bildungsarbeit dienen, bei der Auslastungsberechnung 

getrennt betrachtet werden. Das Bundesministerium hält die Feststel-

lungen des Bundesrechnungshofes für zutreffend und hat die Umset-

zung der notwendigen Maßnahmen durch das Bundesverwaltungsamt 

veranlasst. (Nummer 2.3) 

0.3 Nach den ursprünglich für alle politischen Stiftungen geltenden 

Grundsätzen durften deren Bildungsstätten ausschließlich für Zwecke 

der politischen Bildungsarbeit genutzt werden. Dabei musste im 

Durchschnitt eine Auslastungsquote mit politischen Bildungsveran-

staltungen von mindestens 80 % erreicht werden. Besonderheiten der 

politischen Bildungsarbeit wurden dabei durch eine Absenkung der 

Sollvorgaben berücksichtigt. Aufgrund verschiedener Sondersituatio-

nen ist dies inzwischen eher eine Ausnahme. (Nummer 3.1) 

0.4 Nach dem bisherigen intensiven Austausch von Argumenten zwischen 

Bundesrechnungshof und Bundesministerium zur künftigen Finanzie-

rung der Bildungsstätten ist der Bundesrechnungshof damit einver-

standen, künftig eine Mischnutzung der Bildungsstätten mit Eigen- und 

Gastveranstaltungen in Grenzen zu akzeptieren, die bisherige pauscha-

le 80 %-Regelung aufzugeben und eine objektiv und nachvollziehbar 

berechnete anteilsmäßige Finanzierung dieser Bildungsstätten aus  

Globalmitteln zuzulassen. (Nummer 3.2) 

Im Gegenzug dazu fordert der Bundesrechnungshof, dass sich eine 

ggf. anteilige Finanzierung aus Globalmitteln streng an einer realisti-

schen Berechnung der Auslastung aus dem Verhältnis von tatsächlicher 
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Belegung und maximal möglicher Belegung der Bildungsstätten orien-

tiert. Das Bundesministerium teilt die Auffassung des Bundesrech-

nungshofes und wird dafür Sorge tragen, dass der zuwendungsfähige 

Anteil an den Gesamtkosten dem tatsächlichen Auslastungsanteil an 

Veranstaltungen mit politischer Bildungsarbeit entspricht. 

0.5 Um dies sicherzustellen hat das Bundesministerium die Zuwendungs-

bescheide und/oder die Bewirtschaftungsgrundsätze rechtssicher zu 

ändern. Beim Betrieb von Bildungsstätten ist zukünftig nur der Anteil 

an Betriebs- und investiven Kosten aus Globalmitteln und aus Bau-

globalmitteln zu finanzieren, der dem realen Auslastungsanteil an Ver-

anstaltungen mit politischer Bildungsarbeit der Stiftung entspricht.  

Eine langfristige Regelung in den Zuwendungsbescheiden – für alle Bil-

dungsstätten der politischen Stiftungen nach einheitlichen Maßstäben – 

ist angezeigt. (Nummern 3.3, 3.6 und 3.7) 

0.6 Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass sich nicht alle  

Ausgaben der Theodor-Heuss-Akademie ihrem Kerngeschäft – der Ge-

währung von Unterkunft und Verpflegung für die politische Bildungs-

arbeit – unmittelbar zuordnen lassen. Insbesondere bestimmte Neben-

leistungen hängen nicht zwingend mit ihm zusammen. Sie dürfen des-

halb nicht aus Globalmitteln finanziert werden. Der Bundesrechnungs-

hof erwartet, dass die Theodor-Heuss-Akademie dafür Sorge trägt, 

dass diese Nebenleistungen zumindest kostendeckend vergütet  

werden. Das Bundesministerium teilt die Auffassung des Bundesrech-

nungshofes und will entsprechende Änderungen umsetzen. (Num-

mer 3.5) 

0.7 Die Theodor-Heuss-Akademie ermittelte für die Festlegung ihrer Preise 

nicht ihre tatsächlichen Kosten pro Teilnehmertag. Die in ihrer Preis-

liste genannten Tagespreise bilden die tatsächlichen Kosten nicht ab. 

Die Ausgaben der Theodor-Heuss-Akademie für den Betrieb der  

Bildungsstätte wurden daher nicht durch entsprechende Einnahmen 

gedeckt. Das entstehende Defizit wurde bisher vollständig durch den 

Einsatz von Globalmitteln ausgeglichen. Der Bundesrechnungshof  

empfiehlt, die Kostenberechnung und die Verrechnungssätze zu aktua-
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lisieren. Dieses ist insbesondere bei Gastveranstaltungen zwingend 

notwendig, da sie als Veranstaltungen Dritter weder direkt noch indi-

rekt durch Bundesmittel gefördert werden dürfen. Das Bundesministe-

rium hält die Feststellungen des Bundesrechnungshofes für zutreffend 

und hat Veränderungen, die das Bundesverwaltungsamt umzusetzen 

hat, angekündigt. (Nummer 4) 
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1 Vorbemerkung 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Stiftung) ist eine von insge-

samt sechs politischen Stiftungen, die für die Durchführung gesellschaftspoliti-

scher und demokratischer Bildungsarbeit institutionelle Zuwendungen in der 

Sonderform des sogenannten Globalzuschusses aus dem Bundeshaushalt  

(Kapitel 0602, Titel 685 02, ab dem Jahr 2014 in Kapitel 0601, Titel 685 12 - 

Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsar-

beit) erhalten. Die Haushaltsmittel werden zur Selbstbewirtschaftung zu-

gewiesen. 

Zuwendungsgeber ist das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

(Bundesministerium). Es hat das Bundesverwaltungsamt (BVA) mit der Ab-

wicklung des Zuwendungsverfahrens beauftragt.1 Das Bundesministerium hat 

besondere Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen erlassen, die 

„Bewirtschaftungsgrundsätze für Zuschüsse des Bundes aus Kap. 0602  

Titel 685 02 zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit  

i. d. F. vom 1. Oktober 2010“ (BBewGr). Derzeit werden die Bewirtschaftungs-

grundsätze überarbeitet. 

Der Globalzuschuss ist zweckgebunden und soll für die Durchführung von  

Seminaren, Tagungen und Kolloquien, die Beschaffung von Lehr- und Lern-

mitteln sowie für die Vergabe von Forschungsvorhaben mit gesellschaftspoliti-

scher Zielsetzung, vor allem auf dem Gebiet der Bildungsforschung, eingesetzt 

werden. Außerdem können daraus Ausgaben für Projekte (Fachausgaben), 

Personal und Verwaltung sowie für Investitionen, die der gesellschaftspoliti-

schen und demokratischen Bildungsarbeit dienen, bestritten werden. Baumaß-

nahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) dürfen nicht aus diesen Global-

mitteln finanziert werden.2 

                                       
1  Mit Erlass vom 3. August 1999 hat das Bundesministerium dem BVA mit Wirkung zum 

1. Januar 2000 die Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben übertragen, die in Zusammen-
hang mit der Gewährung von Zuwendungen zur gesellschaftspolitischen und demokrati-
schen Bildungsarbeit entstehen. Dem BVA obliegen danach im Bereich der „allgemeinen 
Globalmittel" die Aufgaben Antragsprüfung, Bewilligung, Zahlungsverkehr, begleitende  
Erfolgskontrolle, Verwendungsnachweisprüfung und Unterrichtung der Stiftungen über 
Grundsatzentscheidungen und allgemeine Informationen von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Das Bundesministerium nimmt weiterhin folgende Aufgaben wahr: Politische 
Grundsatzentscheidungen, Zuweisung der Haushaltsmittel, begleitende Erfolgskontrolle 
und Prüfung der Auslastung der Bildungsstätten bzw. Begleitung des Verkaufes. 

2  Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0601, Titel 685 12 (alt: Kapitel 0602, Titel 685 02). 
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Die politischen Stiftungen haben ihre satzungsgemäßen Aufgaben in organisa-

torischer und personeller Unabhängigkeit von den ihnen nahestehenden Par-

teien zu erfüllen. Sie dürfen den Parteien auch keine finanziellen Mittel oder 

geldwerten Leistungen (z. B. durch Wahlkampfhilfe) zukommen lassen.3  

Für die Durchführung ihrer politischen Bildungsarbeit unterhalten gegenwärtig 

noch drei politische Stiftungen4 Bildungsstätten. Dies sind Einrichtungen, in 

denen Veranstaltungen zur politischen Bildungsarbeit stattfinden. Sie verfügen 

über geeignete Veranstaltungsräume und einen Verpflegungs- und Übernach-

tungsbereich. 

Für das Jahr 2014 bewilligte das BVA der Stiftung einen Globalzuschuss in  

Höhe von 12,088 Mio. Euro.5 Die nicht verbrauchten Selbstbewirtschaftungs-

mittel in Höhe von 2,59 Mio. Euro übertrug die Stiftung vom Haushalts-

jahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015. 

Für das Jahr 2015 bewilligte das BVA der Stiftung einen Globalzuschuss in  

Höhe von 11,839 Mio. Euro. Nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel in 

Höhe von 400 000 Euro wurden vom Haushaltsjahr 2015 in das Haushalts-

jahr 2016 übertragen.  

Damit waren zum 31. Dezember 2015 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaf-

tungsmittel in Höhe von 2,99 Mio. Euro vorhanden. 

Die Stiftung unterhält eine Bildungsstätte, die Theodor-Heuss-Akademie in 

Gummersbach (Akademie). 

In den Jahren 1994 bis 2000 hatte der Bundesrechnungshof verschiedene Bil-

dungsstätten der politischen Stiftungen, u. a. auch die Akademie, geprüft. Er 

hatte die zu geringe Auslastung der Akademie beanstandet und gefordert, 

durch eine höhere Auslastung die öffentlichen Zuwendungen wirtschaftlicher 

einzusetzen. 

Im Rahmen von Kontrollprüfungen, die alle politischen Stiftungen umfassten, 

hat der Bundesrechnungshof nun die ordnungsgemäße, zweckentsprechende 

und wirtschaftliche Verwendung der Globalzuschüsse des Bundesministeriums 

                                       
3  Vgl. Urteil des BVerfG vom 14. Juli 1986, NJW 1986, S. 2497. 
4  Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Hanns-Seidel-Stiftung e. V. und  

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 
5  Daneben erhalten die politischen Stiftungen aus anderen Titeln des Bundeshaushalts 

projektgebundene Zuwendungen gemäß § 35 Absatz 2 Satz 1 Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) sowie von Dritten. 
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für die Akademie geprüft. Insbesondere hat er ihre Auslastung mit Veranstal-

tungen zur gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit und die Wirtschaftlichkeit 

ihrer Betriebsführung untersucht. 

Die vorliegende Prüfung ist die letzte in dieser Reihe der Kontrollprüfungen. Zu 

den Prüfungen der anderen politischen Stiftungen konnte bisher noch keine 

Übereinstimmung zwischen dem Bundesministerium und dem Bundesrech-

nungshof erzielt werden hinsichtlich  

• der Berechnungsgrundlagen für die Kapazitätsauslastung und  

• der zutreffenden Berechnung des tatsächlichen Globalmitteleinsatzes für 

den Betrieb der Bildungsstätten. 

Durch den Austausch der Argumente in den kontradiktorischen Verfahren zu 

den anderen Prüfungen und die Betrachtung der Erkenntnisse aus allen Prü-

fungen einschließlich der hier behandelten, ist es dem Bundesrechnungshof 

nun möglich, zu diesen streitigen Punkten eine auch den Argumenten der poli-

tischen Stiftungen Rechnung tragende Lösung zu finden (s. Nummer 3).  

Diese Abschließende Prüfungsmitteilung enthält das Prüfungsergebnis gemäß 

§ 96 Absatz 4 BHO, das heißt, die endgültigen Prüfungsfeststellungen und die 

daran anknüpfenden Empfehlungen des Bundesrechnungshofes. 

2 Auslastung der Bildungsstätte 

2.1 Vorgaben des Bundesverwaltungsamtes 

2.1.1 Betriebstage 

In einem Schreiben vom 25. Oktober 2005 stellte das BVA klar, dass Bildungs-

stätten grundsätzlich zu 100 % mit Veranstaltungen der politischen Bildung 

auszulasten seien. Eine Auslastung von mindestens 80 % sei dabei nach Vor-

gabe des Bundesrechnungshofes als Maßstab für einen wirtschaftlichen Betrieb 

der Bildungsstätte anzusehen. 

Grundlage für eine wirtschaftliche Auslastung seien 300 Betriebsstage (vom 

Bundesministerium als Auslastungseckpunkt bezeichnet). 

Dieser Wert stelle jedoch nicht den Maßstab für die Auslastungsberechnung 

dar, sondern sei als Soll-Größe (Mindest-Betriebstage) zu verstehen. Sofern 

eine Bildungsstätte an mehr als 300 Betriebstagen geöffnet sei, sei sie auch an 

diesen zusätzlichen Tagen den Vorgaben entsprechend auszulasten. Daher 
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werde bei der Berechnung der Auslastung die tatsächliche Anzahl der Betriebs-

tage berücksichtigt. Das BVA stellte die Auslastung somit anhand der tatsäch-

lichen Betriebstage fest, wobei vergleichsweise eine Berechnung mit der Größe 

von 300 Betriebstagen erfolgte. 

2.1.2 Gastveranstaltungen 

Ebenfalls im Schreiben vom 25. Oktober 2005 räumte das BVA ein, dass eine 

Belegung mit Gastveranstaltungen möglich sei, wenn die Auslastung mit  

Eigenveranstaltungen mindestens 80 % betrage. Dies bedeute jedoch nicht, 

dass die über den Mindest-Auslastungsgrad hinausgehende Kapazität von 

20 % zur freien Disposition der Stiftung stehe. Das BVA präzisierte, dass die 

Aufnahme von Gastveranstaltungen unter den Vorbehalten erfolge, dass diese 

nicht allein zum Zweck der Gewinnerzielung durchgeführt werden und nur 

dann erfolgen dürfen, wenn eine Belegung mit Eigenveranstaltungen nicht 

möglich sei. 

2.1.3 Bettenanzahl und Belegungsfaktor 

Die Akademie verfügt über Einzel- und Doppelzimmer. Ursprünglich waren  

bei Berechnung der Sollauslastung die Doppelzimmer grundsätzlich mit zwei  

Betten, also mit Belegungsfaktor 2,0 anzusetzen. 

Mit Schreiben vom 13. Mai 2004 bat die Stiftung das BVA um Reduzierung der 

anzurechnenden Bettenzahl. Sie brachte vor, dass eine Belegung der Doppel-

zimmer mit jeweils zwei Personen bei Bildungsmaßnahmen unrealistisch sei 

und beantragte, die Doppelzimmer mit dem Belegungsfaktor 1,25 anrechnen 

zu dürfen. 

Das BVA stimmte diesem Antrag zu. Es folgte der Argumentation der Akade-

mie und stimmte der Anwendung des Belegungsfaktors von 1,25 für die Dop-

pelzimmer zu. Es empfahl gleichzeitig, bei Einzelbelegung von Doppelzimmern 

einen Einzelzimmerzuschlag beizubehalten. 

2.2 Berechnung der Sollbelegung 2014 und 2015 

2.2.1 Betriebstage in den Jahren 2014 und 2015 

Im Jahr 2014 fanden Veranstaltungen an  Betriebstagen statt, im  

Jahr 2015 an  Betriebstagen. 
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gesehenen Zuwendung. Die Absenkung der Sollvorgaben bei gleichzeitiger 

Beibehaltung der ursprünglichen Förderhöhe war nach Auffassung des Bundes-

rechnungshofes aber kein zulässiger Weg, um auf eine sinkende Nachfrage 

nach Bildungsveranstaltungen in Bildungsstätten zu reagieren. 

Daher hielt der Bundesrechnungshof für die Zukunft die Umstellung der Förde-

rung auf eine Anteilsfinanzierung entsprechend der tatsächlichen Nutzung von 

Bildungsstätten für Maßnahmen der politischen Bildung für richtig (s. Num-

mer 3). 

2.3 Berechnung der Ist-Auslastung mit Maßnahmen der politischen Bildung 

2.3.1 Veranstaltungsarten 

Die Akademie unterscheidet bei ihren Veranstaltungen zwischen folgenden vier 

Veranstaltungsarten: 

a) Eigenverantwortete politische Bildungsmaßnahmen durch hauptberufliche 

Studienleiter des THA-Bildungswerkes. Im Jahr 2015 entfielen auf diese  

etwa  % aller Veranstaltungen. 

b) Politische Bildungsveranstaltungen der stiftungseigenen „Internationalen 

Akademie für Führungskräfte“ (IAF) mit Sitz in Gummersbach und jährlich 

etwa 100 Veranstaltungstagen. Im Jahr 2015 entfielen auf diese  %  

aller Veranstaltungen. 

c) Stiftungseigene politische Bildungsveranstaltungen für interne und externe 

Programmakteure. Im Jahr 2015 entfielen auf diese  % aller Veranstal-

tungen. 

d) Politische Bildungsveranstaltungen Dritter (z. B. Sparkassenstiftung Rhein-

land), sog. Gastveranstaltungen. Im Jahr 2015 entfielen darauf  % aller 

Veranstaltungen. 

Zu b) ist Folgendes anzumerken: Als Forum und Zentrum für den internationa-

len Politikdialog hat die Stiftung Anfang der 1990er Jahre in Portugal und ab 

1995 in der Akademie die IAF eingerichtet. Die IAF arbeitet eng mit den Aus-

landsprojekten der Stiftung zusammen und entwickelt Veranstaltungen für 

Fach- und Führungskräfte aus aller Welt. In Seminaren und Workshops werden 

auf der Grundlage der Erkenntnisse und Erfahrungen aus den Heimatländern 

der Gäste liberale Lösungsansätze für die politischen, wirtschaftlichen und  
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gesellschaftlichen Herausforderungen erarbeitet. Die Seminare werden in eng-

lischer Sprache durchgeführt und simultan in weitere Sprachen wie Russisch, 

Spanisch oder Arabisch übersetzt. Die IAF erhält Zuwendungen vom Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 

2.3.2 Programmtage gemäß Definition der Bundeszentrale für politische  
Bildung 

Der Bundesrechnungshof hatte von der Akademie in der vorangegangenen 

Prüfung gefordert, die Berechnung der Programmtage analog zu den „Richtli-

nien zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bil-

dung durch die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)“ des Bundesminis-

teriums durchzuführen. 

In Nummer 3.3 dieser Richtlinien war folgendes geregelt: 

• Ein Programmtag umfasst sechs Zeitstunden. Ein halber Programmtag umfasst 

mindestens drei Zeitstunden. 

• Bei mehrtägigen Veranstaltungen entsprechen An- und Abreisetag einem vollen 

Programmtag, wenn das förderbare Programm jeweils mindestens vier Zeitstunden 

umfasst. An- und Abreisetag entsprechen einem halben Programmtag, wenn das 

förderbare Programm jeweils mindestens zwei Zeitstunden umfasst. 

• Bei mehrtägigen Veranstaltungen ohne Übernachtungen wird pro Tag - mit Aus-

nahme des Abreisetages - ein halber Programmtag abgezogen. 

• Bei mindestens viertägigen Veranstaltungen errechnet sich die Zahl der Pro-

grammtage - mit Ausnahme des An- und Abreisetages - nach den insgesamt  

geleisteten förderfähigen Zeitstunden. 

• Tagesveranstaltungen entsprechen einem halben Programmtag, wenn das förder-

bare Programm sechs Zeitstunden umfasst. Sie entsprechen einem Viertel Pro-

grammtag, wenn das förderbare Programm mindestens drei Zeitstunden umfasst.  

• Bei mehrtägigen Veranstaltungen entsprechen der An- und der Abreisetag jeweils 

einem vollen Programmtag, wenn das förderbare Programm jeweils mindestens 

vier Zeitstunden umfasst. Ist das förderbare Programm geringer, entsprechen die-

se Tage einem halben Programmtag.  

• Tagesveranstaltungen entsprechen einem halben Programmtag, wenn das förder-

bare Programm sechs Zeitstunden umfasst. 

2.3.3 Berechnung der Programmtage durch die Akademie 

Die Akademie legte Statistiken zu ihrer Auslastung für die Jahre 2014 und 

2015 vor. Sie unterschied zwischen sogenannten Teilnehmertagen (TNT) und 
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aber nicht zur eigenen politischen Bildungsarbeit der Stiftung bzw. der Aka-

demie. Sie dienten möglicherweise überwiegend der politischen Bildung, dürf-

ten aber als Veranstaltungen Dritter nicht indirekt durch Bundesmittel geför-

dert werden. Mit der Durchführung von Veranstaltungen Dritter tritt die Aka-

demie in Konkurrenz zu Unternehmen wie z. B. Seminar-Hotels. Entscheidend 

für die zweckentsprechende Mittelverwendung ist die Auslastung der Bildungs-

stätte mit Veranstaltungen der Akademie zur politischen Bildungsarbeit. 

Blieben Gastveranstaltungen unberücksichtigt, ergaben die Berechnungen des 

Bundesrechnungshofes Auslastungen von  % bzw.  % für die Jahre 2014 

und 2015. 

2.3.6 Würdigung 

In den vergangenen 20 Jahren war es der Stiftung insbesondere durch An-

wendung des die Soll-Vorgabe reduzierenden Belegungsfaktors teilweise ge-

lungen, die Auslastung der Bildungsstätte mit politischen Bildungsveranstal-

tungen zu steigern und damit die zweckentsprechende Verwendung der Glo-

balmittel zu belegen. Nach früheren Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes 

betrug die Gesamtauslastungsquote im Jahr 1997  %, diese beinhaltete 

auch  % Gastveranstaltungen. Demnach konnte die Auslastungsquote ohne 

Gastveranstaltungen von  % im Jahr 1997 auf  % im Jahr 2015 gestei-

gert werden. Ohne Anwendung des Belegungsfaktors hätte die Auslastung bei 

 % gelegen. 

Die Veranstaltungen der IAF bei der Akademie trugen zu mehr als  % zur 

Auslastung bei. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, zukünftig darauf zu achten, dass 

Gastveranstaltungen und ggf. Veranstaltungen, die nicht der politischen Bil-

dungsarbeit dienen, bei der Auslastungsberechnung getrennt betrachtet wer-

den. Soweit es sich bei den Veranstaltungen der IAF um politische Bildungsar-

beit handelt und nicht um anderweitige Aus- und Fortbildung von Fach- und 

Führungspersonal, können diese Veranstaltungen in die Auslastungsberech-

nung einbezogen werden. Allerdings hat der Zuwendungsgeber dabei sicher zu 

stellen, dass es nicht zu einer Doppelförderung aus unterschiedlichen Geld-

quellen kommt. 



23 
 
 

 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministerium empfohlen, der Akade-

mie vorzugeben, eine Statistik über die tatsächliche Belegung der Betten, die 

Art der Veranstaltungen, die Teilnehmerstruktur sowie den Veranstalter zu 

führen. Ohne diese ist nach seiner Auffassung eine korrekte Bewertung der 

Auslastung nicht möglich. 

Folgendes ist sicherzustellen: 

• Veranstaltungen Dritter dürfen nicht über Globalmittel gefördert werden. 

• Veranstaltungen, die nicht politische Bildungsarbeit zum Gegenstand  

haben, dürfen nicht über Globalmittel gefördert werden. 

• Bei Veranstaltungen, die bereits aus anderen öffentlichen Mitteln gefördert 

wurden, ist darauf zu achten, dass eine Doppelfinanzierung ausgeschlossen 

wird. 

2.4 Stellungnahme des Bundesministeriums 

Das Bundesministerium hält die Feststellungen des Bundesrechnungshofes für 

zutreffend. Bei der Finanzierung der Bildungsstätten aus BMI-Globalzu-

schüssen seien grundsätzlich die tatsächlichen Betriebstage zu Grunde zu le-

gen. Das Gleiche gelte für die Berechnung der Auslastung. Ein Abzug wegen 

„Minderbelegung" sei insoweit nicht geboten, es sei denn, Zimmer wären nicht 

nutzbar.  

Im Ergebnis sei zu begrüßen, dass der Bundesrechnungshof nunmehr die Fra-

ge der Soll-Belegung bei allen vergleichbaren Bildungsstätten einheitlich be-

antworte. 

Beim Betrieb der Theodor-Heuss Akademie seien auch die unterschiedlichen 

Veranstaltungen und abzurechenden Zuwendungsmittel klar und sauber zu 

trennen und entsprechend zu dokumentieren. 

Grundsätzlich seien nur politische Bildungsveranstaltungen (interne Veranstal-

tungen) zur Berechnung der Auslastung heranzuziehen. Gastveranstaltungen 

und ggf. Veranstaltungen, die nicht der politischen Bildungsarbeit dienen, sei-

en bei der Auslastungsberechnung getrennt zu betrachten. Es sei in jedem Fall 

sicher zu stellen, dass es zu keiner Doppelfinanzierung oder zweckwidrigen 

Verwendung von Zuwendungsmitteln komme. Die Führung einer entsprechen-
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den Statistik zur klaren Zuordnung von Belegungen und Veranstaltungen zu 

einzelnen Zuwendungszwecken erscheine daher sinnvoll. 

2.5 Abschließende Würdigung 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die übereinstimmende Auffassung zur zu-

künftigen Berechnung der Auslastung. Für die Zukunft ist damit eine einheit-

liche und einvernehmliche Handhabung der Themen Betriebstage, Belegungs-

faktor, statistische Erfassung und Gastveranstaltungen geschaffen. 

3 Neue Regelung für eine anteilige Finanzierung von  
Bildungsstätten aus Globalmitteln 

3.1 Ausgangssituation 

Nach den ursprünglich für alle politischen Stiftungen geltenden Grundsätzen 

durften deren Bildungsstätten ausschließlich für Zwecke der politischen Bil-

dungsarbeit genutzt werden. Wenn deren Auslastung mit politischer Bildungs-

arbeit unter 80 % betrug, war prinzipiell zu prüfen, inwieweit eine zweckent-

sprechende Verwendung der Globalmittel noch gegeben war und inwieweit 

Mittel zurückzufordern waren. Eine anteilige Finanzierung aus Globalmitteln je 

nach Grad der Nutzung war bei Geltung der 80 %-Regelung nicht zulässig.  

Aus diesem Grund war das Bundesministerium bislang damit einverstanden, 

bei der Bemessung der maximal möglichen Auslastung, an der sich die  

80 %-Grenze orientiert, Besonderheiten der politischen Bildungsarbeit zu  

berücksichtigen, wie z. B. die zumeist unmögliche Belegung von beiden Betten 

in den Doppelzimmern mit nicht zusammengehörigen Personen. Dadurch wur-

de in der Praxis die Soll-Vorgabe für die maximale Belegung in Richtung  

Ist-Belegung reduziert, um so ein Unterschreiten der 80 %-Grenze und sich 

daraus ergebende Rückforderungsansprüche zu vermeiden. Wie aus den oben 

dargestellten Berechnungen der Akademie ersichtlich ist, gab es daneben wei-

tere Wege, um die Soll-Vorgabe dem tatsächlichen „Ist" anzunähern. 

Für eine Bildungsstätte einer anderen politischen Stiftung wurde seit längerer 

Zeit aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Rechnungsprüfungsaus-

schusses des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages eine 

Mischnutzung für zulässig erklärt und demzufolge eine lediglich anteilsmäßige 

Finanzierung der Liegenschaftskosten aus Globalmitteln eingeführt. 
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Für die Bildungsstätten einer weiteren politischen Stiftung hat das Bundesmi-

nisterium als Konsequenz einer Mittelrückforderung wegen zu geringer Auslas-

tung einen Vergleich geschlossen, der ebenfalls eine lediglich anteilige Finan-

zierung aus Globalmitteln entsprechend dem Anteil der Nutzung der Bildungs-

stätten für politische Bildungsarbeit ermöglichte. 

3.2 Würdigung 

Das frühere Verbot der Anteilsfinanzierung war demnach in der Praxis die  

Ausnahme. 

Nach dem bisherigen intensiven Austausch von Argumenten zwischen Bundes-

rechnungshof und Bundesministerium zur künftigen Finanzierung der Bildungs-

stätten ist der Bundesrechnungshof damit einverstanden, künftig generell eine 

Mischnutzung der Bildungsstätten in gewissen Grenzen zu akzeptieren. Unter 

Mischnutzung ist dabei eine Nutzung sowohl mit eigenen politischen Bildungs-

veranstaltungen als auch mit Gastveranstaltungen zu verstehen. Konsequenter 

Weise muss dann aber eine anteilsmäßige Finanzierung dieser Bildungsstätten 

aus Globalmitteln zugelassen werden. 

Der Bundesrechnungshof hat Verständnis für das Argument, dass in der Reali-

tät eine Zusammenlegung einander fremder Teilnehmer an Bildungsmaßnah-

men in Mehrbettzimmern nicht zuzumuten ist. Deshalb akzeptiert er die  

Anwendung eines Belegungsfaktors von 1,25 Betten je Doppelzimmer. 

Im Gegenzug dazu muss sich eine ggf. anteilige Finanzierung aus Globalmit-

teln streng an einer echten Berechnung der Auslastung aus dem Verhältnis 

von tatsächlicher Belegung der Bildungsstätten für eigene Maßnahmen zur  

politischen Bildung und maximal möglicher Belegung orientieren. Weitere  

Absenkungen der Maximalkapazität der Bildungsstätten, um mit dem tatsäch-

lichen  „Ist" eine möglichst hohe Auslastung und damit, eine möglichst hohe 

anteilige Finanzierung aus Globalmitteln zu erreichen, sind dann aber ausge-

schlossen. Dies bedeutet auch, dass bei Berechnung der Maximalkapazität die 

tatsächlichen Öffnungstage der Bildungsstätte zugrunde zu legen sind. 
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3.3 Umfang der vollständig oder anteilig aus Globalmitteln finanzierbaren 
Ausgaben 

Gemäß Zuwendungszweck der Globalmittel aus Kapitel 0601 Titel 685 12 sind 

Ausgaben der Stiftung für Maßnahmen der gesellschaftspolitischen und demo-

kratischen Bildungsarbeit unter Beachtung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit 

und der Sparsamkeit unabhängig vom Ort ihrer Durchführung prinzipiell voll-

ständig zuwendungsfähig.  

Dies trifft auf den Kernbereich der politischen Bildungsarbeit im engeren Sin-

ne, also die Seminarvorbereitung und -durchführung vollumfänglich zu. 

Soweit Maßnahmen der politischen Bildungsarbeit in einer stiftungseigenen 

Liegenschaft stattfinden, deren Sollkapazität nicht vollständig für diesen 

Zweck genutzt wird, dürfen die Liegenschaftskosten nur entsprechend der  

anteiligen Nutzung aus Globalmitteln bestritten werden. 

In Zusammenhang mit einer Forderung des Rechnungsprüfungsausschusses 

des Deutschen Bundestages bezüglich einer anderen politischen Stiftung legte 

das Bundesministerium im Jahr 2005 folgendes fest: 

„Da die jährlichen Zuwendungen an der tatsächlichen Nutzung der Liegen-

schaft als Stätte der politischen Bildung auszurichten sind, ist künftig eine  

Finanzierung der Liegenschaftskosten nur noch in Höhe der durchschnittlichen 

jährlichen Auslastung mit Maßnahmen der politischen Bildung möglich.“ 

Unter die Liegenschaftskosten fallen alle Aufwendungen für die Unterhaltung 

der Liegenschaft, für Investitionen sowie sämtliche Betriebskosten.  

3.4 Besonderheiten der Akademie 

Die vorstehend zitierte Festlegung des Ministeriums betrifft eine Liegenschaft, 

die insgesamt als Begegnungs- und Konferenzstätte dient. Sie wird einer  

Betriebsgesellschaft per Leihvertrag überlassen, die auch für die Instandhal-

tung aufzukommen hat. Die (um Fremd- und Nebenleistungen bereinigten) 

Betriebsausgaben der Betriebsgesellschaft stellen nach Auffassung des  

Bundesrechnungshofes die Liegenschaftskosten dar. 

Im Gegensatz dazu befinden sich auf dem Gelände der Akademie auch fremd-

vermietete Gebäude oder Gebäudeteile und – in einem Anbau – das Archiv der 

Stiftung. Diese wären bei der Ermittlung der Liegenschaftskosten außer  

Betracht zu lassen.  
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In die Ermittlung der hier relevanten Liegenschaftskosten wären nach Auffas-

sung des Bundesrechnungshofes alle Ausgaben für das Haupthaus mit Wohn-

turm und für den Küchenbetrieb einzubeziehen. Ebenso die Personalausgaben 

für solche Mitarbeiter, die Aufgaben in Zusammenhang mit der Unterbringung 

und Verpflegung der Gäste erfüllen. 

Um die zulässige anteilige Finanzierung aus Globalmitteln konkret zu ermit-

teln, sind folgende Rechenschritte vorzunehmen: 

Schritt 1: Berechnung der Soll-Belegung der Bildungsstätte  

(vgl. oben Nummer 2.2.6), 

Schritt 2: Berechnung der anteiligen Nutzung dieser Kapazität für 

Maßnahmen der politischen Bildung (vgl. oben Nummer 2.3), 

Schritt 3: Ermittlung der relevanten Liegenschaftskosten  

(nachfolgend Nummer 3.5), 

Schritt 4: Berechnung des tatsächlich aus Globalmitteln finanzierten  

Anteils der Liegenschaftskosten (nachfolgend Nummer 3.6), 

Schritt 5: Berechnung des maximal aus Globalmitteln finanzierbaren  

Anteils , der proportional zur Kapazitätsauslastung ist  

(nachfolgend Nummer 3.7). 

3.5 Einnahmen und Ausgaben der Bildungsstätte 

Die Stiftung verfügt neben ihrer Finanzbuchhaltung auch über eine Kosten-

rechnung und eine Betriebsabrechnung. In der Kostenrechnung ist die Akade-

mie in einem eigenen Kostenstellenbereich abgebildet. In diesem Kostenstel-

lenbereich waren zur Zeit unserer Erhebungen nicht alle Einnahmen und Aus-

gaben vollständig abgebildet, so dass auch außerhalb dieses Kostenstellenbe-

reiches insbesondere Einnahmen in anderen Bereichen verbucht wurden. 

3.5.1 Darstellung der Kostenstellenrechnung der Bildungsstätte 

Die Akademie hat nach ihrer Kostenstellenrechnung in den Jahren 2014 und 

2015 folgende Einnahmen und Ausgaben für die Bildungsstätte getätigt: 

 

 

 





29 
 
 

 

3.5.2 Würdigung 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass sich nicht alle von der Aka-

demie und der Stiftung getätigten Ausgaben dem Kerngeschäft der Akademie 

– der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung für die politische Bildungs-

arbeit – unmittelbar zuordnen lassen. Insbesondere die Nebenleistungen hän-

gen nicht zwingend mit dem Kerngeschäft zusammen. Sie dürfen deshalb nicht 

aus Globalmitteln mitfinanziert werden. Der Bundesrechnungshof erwartet, 

dass die Akademie dafür Sorge trägt, dass diese Nebenleistungen zumindest 

kostendeckend vergütet werden. 

3.6 Stellungnahme des Bundesministeriums 

Die Ansicht des Bundesrechnungshofes, dass Nebenleistungen des Übernach-

tungsbetriebes, die nicht unmittelbar und zwingend dem Zuwendungszweck, 

sondern primär dem Aufenthaltskomfort der Teilnehmer dienen, nicht aus 

BMI-Globalzuschüssen zuwendungsfähig sein dürfen, wird vom Bundesministe-

rium geteilt. Solche Leistungen seien entsprechend kostendeckend durch die 

jeweiligen Teilnehmer zu vergüten. Das Bundesministerium hat zugesagt, dass 

sich das BVA und die Stiftung diesbezüglich entsprechend den Feststellungen 

des Bundesrechnungshofes abstimmen, um diesen Punkt angemessen für alle 

Beteiligten umzusetzen. 

3.7 Abschließende Würdigung 

Durch eine Neureglung der Vorgaben für die Auslastungsberechnung, in die-

sem Fall speziell für die erforderliche Bereinigung der Gesamtausgaben um die 

Ausgaben für Fremd- und Nebenleistungen, folgt das Bundesministerium den 

Empfehlungen des Bundesrechnungshofes. 

3.8 Berechnung des tatsächlich aus Globalmitteln finanzierten Anteiles 

Im Verlauf der Prüfung teilte uns das zentrale Finanzcontrolling der Stiftung 

auf Nachfrage mit, dass in den Kostenstellenberichten der Akademie nicht alle 

Einnahmen enthalten seien. Fördermittel der Bezirksregierung Köln und des 

Landes Nordrhein-Westfalen würden nicht im Kostenstellenbereich der Akade-

mie verbucht, sondern auf Kostenstellen der Stiftung. Grund hierfür seien die 

jeweiligen Förderbedingungen. Auch seien nicht immer alle Veranstaltungen 

ausfinanziert, so dass teilweise Globalmittel zum Ausgleich verwendet würden. 
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Das zentrale Finanzcontrolling der Stiftung übergab uns deshalb manuell  

ergänzte Kostenstellenberichte, in denen es nachwies, aus welchen Mitteln die 

Akademie finanziert wurde. Danach wurde die Akademie im Jahr 2014 mit 

 Euro und im Jahr 2015 mit  Euro aus Globalmitteln 

finanziert. 

In der folgenden Tabelle haben wir die Einnahmen und Ausgaben der Akade-

mie nach Ergänzung durch das zentrale Finanzcontrolling der Stiftung darge-

stellt. 

Tabelle 9 

 

Berechnung des aus Globalmitteln finanzierten Anteils 

Jahr 2014 2015 

Erlöse 

Teilnehmerbeiträge THA-VA   

Teilnehmerbeiträge Gast-VA   

Einzelzimmerzuschlag   

Sonstige Erlöse   

Eigenverbrauch   

Kalkulatorische Erlöse   

Summe laut THA   

Kosten 

Personalkosten   

Sachkosten   

Anschaffungen   

Kalkulatorische Kosten   

Summe laut THA   

Ergebnis (= Erlöse ./. Kosten) 

Fehlbetrag   

Korrektur zentrales Finanzcontrolling FNF   

Fehlbetrag korrigiert durch FNF   

Erläuterung:  Beträge in Euro. 
Quelle:  Kostenstellenberichte für die Jahre 2014 und 2015 der Akademie mit Ergänzungen des 

zentralen Finanzcontrollings der Stiftung. 





32 
 
 

 

dem politische Bildungsarbeit der Stiftung wirklich stattfindet bzw. diese nicht 

aus anderen Fördermitteln finanziert wird. 

Nach unseren Berechnungen hätte die Akademie unter Zugrundelegung  

der neuen Regeln  Euro (Auslastung von  %) an Global-

mitteln im Jahr 2014 zweckentsprechend verwendet. Aus Globalmitteln wurde 

die Akademie aber mit  Euro finanziert. Die Differenz von  

 Euro müsste die Stiftung dann aus Eigenmitteln finanzieren. Für 

das Jahr 2015 würde sich dieser nicht zweckentsprechend aus Globalmitteln 

verwendete Betrag auf  Euro reduzieren. 

Diese Berechnung beinhaltete jedoch noch einen systematischen Fehler. Der 

von der Akademie errechnete Jahresfehlbetrag basierte teilweise auf nicht mit 

dem Kerngeschäft der Akademie zusammenhängenden Einnahmen und Aus-

gaben. Dies muss in Zukunft korrigiert werden (vgl. Nummer 3.5.1). 

Um ein gleiches Verfahren künftig für die Bildungsstätten aller politischen  

Stiftungen sicher zu stellen, müssten das Bundesministerium und das BVA die 

Zuwendungsbescheide oder die BBewGr rechtssicher dahingehend ändern, 

beim Betrieb von Bildungsstätten zukünftig nur den Anteil an Betriebs- und 

investiven Kosten aus Globalmitteln und aus Bauglobalmitteln zu finanzieren, 

der dem Auslastungsanteil an Veranstaltungen mit eigener politischer  

Bildungsarbeit entspricht. Dabei ist zu beachten, dass nicht überwiegend  

externe Veranstalter die Bildungsstätten als Seminarzentrum mit Hotelbetrieb 

nutzen und der eigentliche Zuwendungszweck für Veranstaltungen der politi-

schen Bildung in den Hintergrund tritt.  

Eine langfristige Regelung in den Zuwendungsbescheiden – für alle Bildungs-

stätten der politischen Stiftungen nach einheitlichen Maßstäben – ist ange-

zeigt. 

3.10 Stellungnahme des Bundesministeriums 

Das Bundesministerium teilte mit, dass es folgerichtig sei, wenn die Theodor 

Haus Akademie nunmehr den gleichen Anforderungen entsprechen müsse,  

wie auch die Bildungsstätten der anderen Stiftungen. Zuwendungsfähig sei der 

Anteil an den Gesamtbetriebskosten aus Mitteln des Bundes, der dem tatsäch-

lichen Auslastungsanteil an Veranstaltungen mit politischer Bildungsarbeit  

entspräche. 
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3.11 Abschließende Würdigung 

Der Bundesrechnungshof begrüßt, dass das Bundesministerium den neuen 

Weg der künftigen anteiligen Finanzierung mitträgt. Liegt eine Mischnutzung 

– die Nutzung sowohl mit eigenen politischen Bildungsveranstaltungen als 

auch mit Gastveranstaltungen – vor, so darf nur der Anteil als zuwendungs-

rechtlich notwendig anerkannt werden, der dem tatsächlichen Auslastungsan-

teil mit Veranstaltungen der politischen Bildungsarbeit entspricht. Der Bundes-

rechnungshof geht davon aus, dass das Bundesministerium und das BVA die 

Zuwendungsbescheide oder die BBewGr entsprechend ändern werden. 

4 Kosten pro Programmtag 

Nach Nummer 1.2 der BBewGr sind Ausgaben nur insoweit zuwendungsfähig, 

als sie bei ordnungsmäßiger sowie wirtschaftlicher und sparsamer Wirtschafts-

führung entstanden sind. Ordnungsmäßige Wirtschaftsführung bedeutet, dass 

die jeweils für die Stiftungen geltenden Rechtsnormen und die Auflagen des  

Zuwendungsgebers beachtet worden sind. Bei einer wirtschaftlichen und spar-

samen Wirtschaftsführung wird das günstigste Verhältnis zwischen dem ver-

folgten Zweck einer Maßnahme und den eingesetzten Mitteln angestrebt. Sie 

umfasst die Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns ein-

schließlich der Zielerreichung (Erfolgskontrolle). Sie umfasst auch die Prüfung, 

ob die eingesetzten Mittel auf den zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen 

Umfang beschränkt wurden (Grundsatz der Sparsamkeit). 

Nach unseren bisherigen Prüfungserkenntnissen haben die politischen Stiftun-

gen regelmäßig nicht ermittelt, wie hoch die durchschnittlichen Kosten ihrer 

Bildungsstätten pro Programmtag sind. Um die tatsächlichen Kosten eines 

Programmtages vergleichen zu können, hat der Bundesrechnungshof diese bei 

allen geprüften Bildungsstätten berechnet. 

Auch die Akademie verwendete für die Weiterberechnung der Übernachtungs- 

und Verpflegungskosten der Veranstaltungen keine kalkulatorisch ermittelten 

Verrechnungssätze. Sie hat stattdessen eine sogenannte Gesamtpreisliste der 

Übernachtungs- und Verpflegungskosten sowie der Raumkosten erstellt. Die 

Preisliste bildete die Grundlage für die Seminar- bzw. Teilnehmerrechnungen. 

Sie basierte aber nicht auf errechneten durchschnittlichen Kosten pro Pro-

grammtag. 
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Tabelle 11 

 

Tagespreise pro Veranstaltungstag und Person 

 Gast-

Veranstaltung 

IAF-

Veranstaltung 

AA-

Veranstaltung 

FNF-

Veranstaltung 

Doppelzimmer     

Einzelzimmer     

Interner Verrech-
nungspreis 

    

Erläuterung:  Preise in Euro pro Person inkl. Vollpension. 
Quelle:  Auszug aus der Gesamtpreisliste der Akademie (Stand: 1. April 2012). 

Wir haben die tatsächlichen Kosten pro Programmtag in den Jahren 2014 und 

2015 errechnet. Dabei sind wir von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: 

• Die Personalkosten enthalten alle Gehälter der Mitarbeiter der Akademie, 

auch die der Aushilfskräfte. 

• Nicht enthalten sind Gemeinkosten/Overheadkosten für die Mitarbeiter der 

Stiftung in Potsdam, die Leistungen für die Bildungsstätte erbringen wie 

z. B. das zentrale Finanzcontrolling. 

• Bezugsgröße sind die Programmtage. Bei Verwendung der Übernachtungs-

tage würden sich die durchschnittlichen Kosten erheblich erhöhen.  

Danach ergeben sich folgende tatsächliche Kosten pro Programmtag: 

Tabelle 12 

 

Tatsächliche Kosten pro Programmtag 

Jahr 2014 2015 

Kosten a   

Anzahl der Programmtage b   

THA-Veranstaltung   

Gastveranstaltung   

Summe   

Durchschnittliche Kosten je Programmtag in Euro 

   
Erläuterung:  Beträge in Euro. 
Quelle:  a Kostenstellenberichte der Akademie für die Jahre 2014 und 2015. 
 b Ist-Teilnehmertage laut Akademie für die Jahre 2014 und 2015 (vgl. Tabelle 2). 
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Würdigung: 

Gemäß Nummer 1.2 der BBewGr ist die Akademie zu einem wirtschaftlichen 

Mitteleinsatz verpflichtet. Grundlegende Voraussetzung dafür ist es, die tat-

sächlichen Kosten des Betriebes der Bildungsstätte zu erfassen. 

Der Bundesrechnungshof hat auf vereinfachte Art die durchschnittlichen  

Kosten je Programmtag errechnet. Diese liegen deutlich über den von der 

Akademie zu Grunde gelegten Übernachtungs- und Verpflegungspreisen. Der 

Bundesrechnungshof weist darauf hin, dass auf diese Weise nur eine bedingt  

genaue Zuordnung möglich ist. Die Kosten der einzelnen Leistungen könnte 

die Akademie über ihre Kostenträgerrechnung ermitteln. Nur durch den Ver-

gleich der Kosten mit der einzelnen Leistung kann der wirtschaftliche Mittel-

einsatz kontrolliert werden. 

Der Bundesrechnungshof fordert, die Übernachtungs- und Verpflegungssätze 

jeweils auf Basis der durchschnittlichen Kosten je Programmtag des Vorjahres 

zu aktualisieren. Er empfiehlt, dass die Akademie insbesondere bei Gastveran-

staltungen die tatsächlichen Kosten weiterberechnet. Auch wenn diese Veran-

staltungen möglicherweise überwiegend der politischen Bildung dienen, dürfen 

sie als Veranstaltungen Dritter nicht indirekt durch Bundesmittel gefördert 

werden (vgl. Nummer 2.3.5). Nur bei Weiterberechnung der tatsächlichen 

Kosten wird ausgeschlossen, dass externe Veranstaltungen indirekt durch 

Bundesmittel gefördert werden. 

4.1 Stellungnahme des Bundesministeriums 

Das Bundesministerium führt aus, dass die Feststellungen des Bundesrech-

nungshofes zutreffend seien und entsprechend dessen vorheriger Petiten in 

vergleichbaren Prüffällen auch stringent und einheitlich seien. Die Empfehlung, 

die Kosten für Übernachtung und Verpflegung anhand der Kosten je Pro-

grammtag des Vorjahres zu aktualisieren und bei Gastveranstaltungen die tat-

sächlichen Kosten weiter zu berechnen, sei nachvollziehbar und sinnvoll. Das 

BVA werde in entsprechende Abstimmung mit der Stiftung treten. 
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4.2 Abschließende Würdigung 

Das Bundesministerium folgt den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes. 

Die errechneten Tagessätze werden sich damit der betriebswirtschaftlichen 

Realität anpassen und insbesondere bei Gastveranstaltungen werden zukünftig 

die tatsächlichen Kosten weiterberechnet. Das Bundesministerium bleibt auf-

gefordert, den Prozess zwischen BVA und Stiftung zu begleiten und die Ergeb-

nisse für zukünftige Prüfungen zu dokumentieren. 

5 Vertragsmanagement 

Der Bundesrechnungshof hat 33 % der Verträge der Akademie der Jahre 2014 

bis 2016 stichprobenartig geprüft. Die Prüfung der Verträge führte zu keinen 

Beanstandungen. 

6 Abschließende Betrachtung 

Die Akademie deckt einen wesentlichen Teil der Belegung der Bildungsstätte 

mit Seminaren der IAF und eigenen Seminaren zur politischen Bildung ab. 

Sowohl das BVA als auch der Bundesrechnungshof haben bei der Berechnung 

der Auslastung den reduzierenden Belegungsfaktor sowie die tatsächlichen 

Betriebstage zu Grunde gelegt. Danach lag die Auslastung im Jahr 2015 ohne 

die externen Gastveranstaltungen bei % (s. Tabelle 5, 7). 

Für die zukünftige anteilige Finanzierung aus Zuwendungen kann unseres  

Erachtens nur diese Berechnungsmethode zugrunde gelegt werden. Das Errei-

chen der 80-prozentigen Auslastungsquote ist durch die anteilige Finanzierung 

damit nicht mehr erforderlich. 

Die Bemühungen der Stiftung, die vorhandenen Kapazitäten auch mit externen 

Veranstaltungen gegen Entgelt auszulasten, sind aus wirtschaftlicher Sicht 

verständlich. Da die Stiftung aber Zuwendungen aus Steuermitteln erhält, ist 

zu beachten, dass die Bildungsstätte nur in geringem Umfang in Konkurrenz 

zu privaten Anbietern treten sollte. Auch muss die Stiftung verhindern, dass 

externe Gastveranstaltungen über niedrige Tagessätze indirekt vom Bund  

gefördert werden. Hierzu muss die Akademie die durchschnittlichen Kosten pro 

Programmtag regelmäßig ermitteln. Auch muss das Bundesministerium ein-

deutige Vorgaben machen, die die Nutzung mit externen Veranstaltungen  
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begrenzen, damit der ursprüngliche Zweck der Bildungsstätten nicht verloren 

geht. 

Das Bundesministerium sagte in seiner Stellungnahme zu, den Einschätzungen 

und Empfehlungen des Bundesrechnungshofes zu folgen. Der Bundesrech-

nungshof schließt diese Prüfung ab. Er geht davon aus, dass das Bundes-

ministerium die Ergebnisse seines Handelns angemessen dokumentieren und 

regelmäßig evaluieren wird. 

 

 

Dr. Mähring Franz 




